
Umlegungsverfahren

Anordnung der Umlegung

Ist der Rat der Stadt Dormagen der Auffassung, zur Neuordnung von Grundstücken im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile ist eine Umlegung erforderlich, kann er anordnen, für welches Gebiet eine Umlegung
 durchgeführt werden soll.

Weiteres Verfahren:

Einleitung der Umlegung
Erörterungsgespräche
Aufstellung des Umlegungsplanes
Inkrafttreten des Umlegungsplanes
Beschleunigung des Verfahrens
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